
Teil B - Text 
 
 
1.) Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Eingeschossige Wintergartenanbauten, im Bereich der Doppelhäuser, sind in 
gleicher Höhe und Tiefe auszuführen. 

 
 
2.) Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 31 (1) BauGB) 
 

Bei eingeschossige Wintergartenanbauten ist ausnahmsweise,  abweichend von 
der offenen Bauweise, eine einseitige Grenzbebauung zulässig. 

 
 
 
 


